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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - und so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83
Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung und ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist-
und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 108 Abs. 3 und Art.
105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2.1
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E.
3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).

E. 2.3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin



entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Vorliegend handelt es sich, wie nachfolgend
aufgezeigt wird, um eine solche, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art.
111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf einen Schriftenwechsel
verzichtet.

E. 3.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur
Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die
Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass
ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM,
nachdem der betreffende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung
zugestimmt hat, auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 6.2).

E. 3.2
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem einzigen
Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als zuständiger Staat bestimmt
wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet,
sobald in einem Mitgliedstaat erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1
Dublin-III-VO). Im Fall eines sogenannten Aufnahmeverfahrens (engl.: take charge) sind
die in Kapitel III (Art. 8-15 Dublin-III-VO) genannten Kriterien in der dort aufgeführten
Rangfolge (Prinzip der Hierarchie der Zuständigkeitskriterien; vgl. Art. 7 Abs. 1
Dublin-III-VO) anzuwenden, und es ist von der Situation im Zeitpunkt, in dem der
Antragsteller erstmals einen Antrag in einem Mitgliedstaat gestellt hat, auszugehen (Art. 7
Abs. 2 Dublin-III-VO). Im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: take back)
findet demgegenüber grundsätzlich keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III
statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 m.w.H.).

E. 3.3
Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den eigentlich zuständigen
Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das
Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Antragsteller in jenem Mitgliedstaat
systemische Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder
entwürdigenden Behandlung im Sinne von Artikel 4 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (2012/C 326/02) mit sich bringen, ist zu prüfen, ob aufgrund dieser
Kriterien ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann. Kann kein anderer
Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden, wird der die Zuständigkeit prüfende
Mitgliedstaat zum zuständigen Mitgliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). Jeder
Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO be-schliessen, einen bei
ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO). Dieses
sogenannte Selbsteintrittsrecht wird im Landesrecht durch Art. 29a Abs. 3 der
Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert und das SEM
kann das Asylgesuch gemäss dieser Bestimmung "aus humanitären Gründen" auch dann
behandeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre. Stehen
völkerrechtliche Vollzugshindernisse einer Überstellung entgegen, ist ein Selbsteintritt



zwingend.

E. 4
In der Beschwerde wird im Wesentlichen geltend gemacht, aus Sicht der Rechtsvertretung
sei die Einschätzung des Alters des Beschwerdeführers durch das SEM nicht rechtskonform
erfolgt. Diesbezüglich sei eine Gesamtwürdigung aller Anhaltspunkte, die für oder gegen
die Minderjährigkeit sprächen, vorzunehmen. Das SEM habe aber bei der Gewichtung der
verschiedenen Indizien bezüglich des Alters des Beschwerdeführers diejenigen
hervorgehoben, die gegen dessen Minderjährigkeit sprächen. Eine Prüfung aller, auch der
positiven, Aspekte sei unterblieben, weshalb das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers
verletzt worden sei. Der Beschwerdeführer habe gegenüber der Rechtsvertretung mehrfach
betont, dass er sich eine Tazkira hätte ausstellen lassen, wäre er sich deren Wichtigkeit
bewusst gewesen. Seine Angaben in Bezug auf die Identitätsdokumente seien insbesondere
in Hinblick auf die Angabe, dass er seine Mutter erst zum Zeitpunkt der (Aus-)Reise nach
seinem Geburtsdatum gefragt habe, in sich stimmig und nachvollziehbar. Eine Verletzung
der Mitwirkungspflicht sei ihm daher nicht vorzuwerfen. Bei der Beurteilung der
Äusserungen des Beschwerdeführers während der EB UMA sei nicht ausser Acht zu lassen,
dass es sich um einen Jugendlichen handle, der keine Schulbildung genossen habe und
dessen Wortschatz erheblich eingeschränkt sei. Die genaue Schilderung seines Reisewegs
mache deutlich, dass der Beschwerdeführer substanziierte Angaben gemacht habe.
Vorliegend habe der Beschwerdeführer bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände seine
Minderjährigkeit glaubhaft machen können. Somit sei gemäss Art. 8 Dublin-III-VO die
Schweiz für sein Asylverfahren zuständig, da er keine Familienangehörigen in Österreich
habe. Das SEM hätte demnach auf sein Asylgesuch eintreten müssen. Aufgrund dessen
sowie des Beschleunigungsgebots werde in erster Linie beantragt, das SEM sei anzuweisen,
auf das Asylgesuch einzutreten und das materielle Asylverfahren in der Schweiz
durchzuführen. Falls das Gericht diesem Antrag nicht folge, sei die Sache zwecks
rechtsgenüglicher Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen.

E. 5
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob das SEM zu Recht von
der Volljährigkeit des Beschwerdeführers ausgegangen ist beziehungsweise zu Recht auf
eine Anwendung von Art. 8 Dublin-III-VO verzichtet hat. Die Beschwerde, welche sich
gegen den Nichteintretensentscheid - mithin auch die Wegweisung nach Österreich -
richtet, wird einzig damit begründet, dass das SEM zu Unrecht von der Volljährigkeit des
Beschwerdeführers ausgehe.

E. 6
Ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Zentraleinheit Eurodac)
ergab, dass der Beschwerdeführer am 24. Oktober 2020 in Österreich ein Asylgesuch
eingereicht hat. Die österreichischen Behörden hiessen das Wiederaufnahmeersuchen des
SEM im Rahmen des Remonstrationsverfahrens am 1. Februar 2021 gut. Vor diesem
Hintergrund ist die grundsätzliche Zuständigkeit Österreichs für die Durchführung des
Asyl- und Wegweisungsverfahrens gegeben. Wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen,
sind die dargelegten Vorbringen nicht geeignet, an dieser Zuständigkeit etwas zu ändern.
Sie begründen auch keinen Anlass zur Ausübung des Selbsteintrittsrechts der Schweiz (Art.
17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO, Art. 29a Abs. 3 AsylV 1).

E. 7.1



Das rechtsmedizinische Gutachten vom 13. Januar 2021 geht basierend auf der
Schlüsselbein- respektive Skelettaltersanalyse von einem Mindestalter von 17.6 Jahren und
gestützt auf die zahnärztliche Untersuchung von einem Mindestalter von 17 Jahren aus. Das
Bundesverwaltungsgericht führte im Grundsatzurteil BVGE 2018 VI/3, welches unter
anderem die Beweiskraft von medizinischen Altersabklärungen für die Bestimmung der
Minder- respektive Volljährigkeit einer Person thematisierte, aus, dass, wenn das
Mindestalter bei der Schlüsselbein- respektive Skelettaltersanalyse und der zahnärztlichen
Untersuchung unter 18 Jahren liege, sich - ähnlich wie bei der Handknochenaltersanalyse -
anhand der medizinischen Altersabklärung keine Aussage zur Minder- respektive
Volljährigkeit einer Person machen lasse (selbst wenn das Maximalalter bei beiden oder
einer Methode darüber liege). In einem solchen Fall seien sowohl eine Voll- als auch eine
Minderjährigkeit möglich, ohne dass sich eine verlässliche Aussage darüber machen lasse,
was wahrscheinlicher sei (vgl. a.a.O., E. 4.2.2). Nach dem Gesagten kann anhand des
vorliegenden Gutachtens die Minder- respektive Volljährigkeit des Beschwerdeführers
nicht zuverlässig bestimmt werden.

E. 7.2
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen
der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.4
S. 210) bestehen keine gewichtigen Hinweise auf eine Minderjährigkeit. So lässt das
Protokoll der EB UMA erkennen, dass der Beschwerdeführer anlässlich dieser Befragung
zu seinem Geburtsdatum, seinem Alter und seiner Biografie nur vage und unplausible
Aussagen gemacht hat (vgl. SEM-act. 13/10, Ziff. 1.06 S. 3, Ziff. 1.17.04/1.17.05 S. 4).
Diesbezüglich kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden und
ausführlichen Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl.
SEM-act. 43/21, S. 7/10). Inwiefern die Vorinstanz bei der Einschätzung des Alters des
Beschwerdeführers dessen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt haben sollte, ist nicht
ersichtlich. Ebenso wenig gibt es Anhaltspunkte für eine falsche Beweiswürdigung
beziehungsweise unrichtige Sachverhaltsfeststellung. Die entsprechenden Rügen erweisen
sich als unbegründet. Ergänzend ist festzustellen, dass das auf Beschwerdeebene vertretene
Argument, wonach bei der Beurteilung der anlässlich der EB UMA gemachten
Äusserungen zu berücksichtigen sei, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen
Jugendlichen ohne Schulbildung handle, als unbehelfliche Schutzbehauptung qualifiziert
werden muss, zumal er - wie bereits die Vorinstanz betonte - trotz angeblich fehlender
beziehungsweise geringer Schulbildung durchaus in der Lage war, den Reiseweg von
Afghanistan in die Schweiz detailliert und nachvollziehbar zu schildern (vgl. SEM-act.
13/10, Ziff. 5.01/5.02 S. 6-7). Im Weiteren gilt es darauf hinzuweisen, dass der
Beschwerdeführer weder bei der Vorinstanz noch beim Bundesverwaltungsgericht
rechtsgenügliche Identitätspapiere einreichte, welche über seine behauptete
Minderjährigkeit Aufschluss geben würden. Sein Einwand, wenn er sich deren Wichtigkeit
bewusst gewesen wäre, hätte er sich eine Tazkira ausstellen lassen, vermag nicht zu
überzeugen. Vielmehr darf davon ausgegangen werden, dass er den Schweizer Behörden
entsprechende Dokumente beigebracht hätte, hätte er jene von seiner angeblichen
Minderjährigkeit überzeugen wollen.

E. 7.3
Der Beschwerdeführer trägt die Beweislast dafür, dass die geltend gemachte
Minderjährigkeit zumindest glaubhaft gemacht wird, da er aus dieser Tatsache Rechte



ableiten will (vgl. Art. 8 ZGB, EMARK 2001 Nr. 22 E. 3b, S. 182 m. H.). Wie die
vorstehenden Ausführungen zeigen, ist es ihm insgesamt nicht gelungen, die behauptete
Minderjährigkeit glaubhaft zu machen, weshalb von seiner Volljährigkeit auszugehen ist.
Er kann sich somit weder auf die spezifischen Schutzbestimmungen der Dublin-III-VO
noch die schweizerische Gesetzgebung für unbegleitete Minderjährige berufen. Das SEM
ist demnach mit einem ordnungsgemässen Wiederaufnahmeersuchen an die
österreichischen Behörden gelangt. Dass die Vorinstanz das Geburtsdatum des
Beschwerdeführers auf den (...) mutiert hat, ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. In
der Beschwerde wird zwar zu Recht festgestellt, das Dispositiv der angefochtenen
Verfügung enthalte diesbezüglich keine beschwerdefähige Ziffer. Dem Beschwerdeführer
ist daraus jedoch kein Rechtsnachteil erwachsen, zumal es ihm möglich war, Beschwerde
zu erheben, und sich das Bundesverwaltungsgericht damit eingehend auseinandersetzt.

E. 8.1
Die Minderjährigkeit wird in der Beschwerde als einziges Argument gegen die
Überstellung nach Österreich angeführt. Den Akten sind keine anderen Hinweise zu
entnehmen, welche eine Zuständigkeit der Schweiz begründen könnten. Die Vorinstanz hat
in ihrer Verfügung allfällige Wegweisungshindernisse betreffend Österreich geprüft. Sie hat
ausgeführt, dass in Würdigung der Akten und der vom Beschwerdeführer geäusserten
Umstände keine Gründe bestünden, die die Schweiz veranlassen würden, die
Souveränitätsklausel anzuwenden. Diesen Umständen wurde in der Verfügung Rechnung
getragen und es erfolgte eine hinreichende Auseinandersetzung mit der Situation des
Beschwerdeführers. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die zutreffenden
Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (vgl. SEM-act. 43/21, S.
11-13).

E. 8.2
Der Beschwerdeführer möchte in der Schweiz bleiben. Mit seiner Begründung kann er
insgesamt nicht das gewünschte Verfahrensziel - die Behandlung seines Asylgesuchs in der
Schweiz - erreichen, zumal die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht einräumt,
den ihren Antrag prüfenden Staat selbst auszuwählen. In seinem Fall sind ebenso keine
Gründe ersichtlich, welche die Vorinstanz zu einem Selbsteintritt gemäss Art. 17
Dublin-III-VO beziehungsweise Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 hätten verpflichten können.

E. 9
Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten zu Recht und ohne Ermessensfehler auf das
Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat seine Wegweisung verfügt
(vgl. Art. 31a Abs. 1 Bst. b und Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.
Angesichts dessen fällt eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung
ausser Betracht, weshalb der entsprechende Eventualantrag abzuweisen ist.

E. 10
Mit dem vorliegenden Urteil in der Hauptsache sind die Gesuche um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses
gegenstandslos geworden. Der am 9. März 2021 angeordnete Vollzugsstopp fällt mit
vorliegendem Urteil dahin und die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer eine neue Frist
zur Ausreise anzusetzen.

E. 11.1



Die Begehren waren - wie sich aus den oben stehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos
zu bezeichnen, weshalb das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung
gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG unbesehen der geltend gemachten Bedürftigkeit abzuweisen
ist.

E. 11.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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